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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über denZollwert von Waren (Wertzollge

setz 1980) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

. Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes be
deutet: 

l."gleiche Waren" Waren, die in jeder 
Hinsicht - einschließlich der körperlichen 
Eigenschaften, der Qualität und der Markt
gängigkeit - gleich sind. Geringfügige Un
terschiede im Aussehen bleiben hiebei außer 
Betracht; 

2. "g lei c h art i g e War e n" Waren, die
obwohl sie nicht in jeder Hinsicht gleich 
sind - derartige Eigenschaften und Mate
rialzusammensetzungen aufweisen, die es 
ihnen ermöglichen, dieselben Aufgaben zu 
erfüllen und im Handelsverkehr austauschbar 
zu sein. Bei der Feststellung, ob Waren als 
gleichartig anzusehen sind, sind unter ande
rem die Qualität der Waren, ihre Markt
gängigkeit und das Vorhandensein eines 
Warenzeichens zu berücksichtigen; 

3. "W a re n .cl er sei ben Grat t iU n g 0 der 
Art" Waren, die zu einer Gruppe oder 
einem Bereich von Waren gehören, welche 
von einer bestimmten Industrie oder von 
einem bestimmten Industriezweig hergestellt 
werden. Dieser Ausdruck schließt gleiche 
oder gleichartige Waren ein. 

(2) Waren dürfen nur dann als gleiche Waren 
oder gleichartige Waren angesehen werden, wenn 
sie imselben' Land wie die zu bewertenden 
Waren hergestellt wurden. 

(3) Von einer anderen Person hergestellte 
Waren sind nur in Betracht zu ziehen, wenn es 
keine gleichen oder gleichartigen Waren gibt, die 
von derselben Person hergestellt wurden, welche 
die zu bewertenden Waren hergestellt hat. 

(4) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten Per
sonen nur dann als "v erb und e n", wenn 

1. sie der Leitung des Geschäftsbetriebes der 
jeweils anderen Person angehören; 

2. beide von ihnen Teilhaber oder Gesellschaf
ter derselben Personengesellschaft sind; 

3. sie sich in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer
verhältnis zueinander befinden; 

4. eine Person unmittelbar oder mittelbar von 
beiden Personen mindestens fünf Prozent 
der Geschäftsanteile oder Aktien mit Stimm
recht im Eigentum hat, kontrolliert oder 
innehat; 

5. eine von ihnen unmittelbar oder mittelbar 
die andere kontrolliert; 

6. beide von ihnen unmittelbar oder mittelbar 
von einer dritten Person kontrolliert wer
den; 

7. sie zusammen unmittelbar oder mittelbar 
.eine dritte Person kontrollier,en; oder 

8. sie zueinander im Verhältnis von Angehöri
gen im Sinne des § 25 der Bundesabgaben
ordnung, BGBl. Nr. 194/1961, stehen. 

(5) Im Sinne dieses Bundesgesetzes umfaßt der 
Ausdruck "P e r s 0 n e n" sowohl natürliche als 
auch juristische Personen sowie Personenver,eini
gungen ohne ,eigene Rechtspersönlichkeit: 

Zollwert 

§ 2. (1) Der Zoll für Waren, die nach näherer 
Anordnung der zotltarif'arischen BestimffilUngen 
einem Wertzoll unterliegen, wird nach ihrem 
ZoHwert bemessen. 

(2) Zollwert ist der Kaufpreis der zu bewer
tenden Waren gemäß § ~. 

(3) Kann der Zollwert nicht nach § 3 ermittelt 
werden, so ist er in der Reihenfolge der §§ 4 
bis 7 zu ermitteln. Auf Antrag des Abgabepflich
tigen erfolgt di,e Anwendung der §§ 6 und 7 in 
umgekehrter Reihenfolge. 
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2 314 der Beilagen 

(4) Kann der Zollwert nicht nach den §,§ 3 
bis 7 ermittelt werden, so ist er nach Maßgabe der 
Bestimmungen des§ 8 zu schätzen. 

(5) Wird in anderen Rechtsvorschriften der 
Begriff Zollwert verwendet, so ist darunter der 
Zollwert .im Sinne dieses Bundesgesetzes zu ver
stehen. 

Kaufpreis 

§ 3. (1) Der Kaufpreis der zu bewertenden 
Waren ist der bei einem Verkauf zur Ausfuhr 
in .das Zo:IJlgebiet tatsächrlich bezahlte oder zu 
zahlende Preis, der, soweit erforderlich, gemäß 
§ 9 zu berichtigen ist. 

(2) Voraussetzung für die Heranziehung des 
im Abs. 1 genannten Kaufpreises als Zollwert 
ist, daß _ 

~. keine -Einschränkungen bezüglich der Ver" 
wendung und des Gebrauches der Waren 
durch den Käufer bestehen, ausgenommen 
solche, die 

a) auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, 
oder 

b) das Gebiet abgrenzen, innerhalb dessen 
die Waren weiterverkauft werden kön
nen, oder 

c) sich auf den Wert der Waren nicht aus
wirken; 

2. bei diesem Kaufgeschäft keine Bedingungen 
vorlieg-en oder Leistungen zu erbringen sind, 
die betragsmäßig nicht bestimmbare Auswir
kungen auf den Preis der zu bewertenden 
Waren haben; 

3. kein Teil des Erlöses aus späteren Weiter
verkäufen, sonstigen überlassungen oder 
Verwendungen der Waren unmittelbar oder 
mittelbar dem V,erkäufer zugute kommt, 
wenn nicht eine entsprechende Berichtigung 
gemäß § 9 erfolgen kann; und 

4. der Käufer und der Verkäufer nicht mit
einander verbunden sind oder, wenn sie mit
einander verbunden sind, der Kaufpreis der 
zu bewertenden Waren nach Maßgabe der 
Abs. 3 und 4 als Zollwert herangezogen 
werden kann. 

1. dem Preis eingeführter gleicher oder gleich
artiger Waren bei Verkäufen an nicht ver
bundene Käufer; 

2. ,dem nach ,§ 6 ermittelten Zollwert gleicher 
oder gleichartiger Waren; 

3. dem nach § 7 ermittelten Zollwert gleicher 
oder gleichartiger Waren. 

(5) Bei Anwendung der Vergleiche nach Abs. 4 
sind Unterschiede bezüglich der Handelsstufe, der 
Menge, ,der Beri.chtigun~en nach § 9 ,sowie der 
Kosten, die der Verkäufer bei Verkäufen an,nicht 
verbundene Käufer trägt, zu berücksichtigen. 

Gleiche Waren 

§ 4. (1) Als Zollwert ist nach Maßgabe des 
Abs. 2 der Preis gleicher Waren aus einem Kauf
geschäft auf der gleichen HandelsstUfe und über 
vergleichbare Mengen wie die zu bewertenden 
Waren heranzuziehen; die zur Ausfuhr in das 
Zollgebiet verkauft und- im selben oder annä
hernd im selben Zeitpunkt wie die zu bewerten
den Waren eingeführt wurden. 

(2) Der Preis gleicher Waren kann als Zollwert 
-nur dann hera-ngezogen werden, wenn dieser 
Preis - gegebenenfalls nach Berichtigung gemäß 
Abs. 3 und § 9 Abs. 1 Z 2 - bereits nach § :3 
als Zollwert anerkannt wurde. 

(3) Kann ein Kaufgeschäft auf -der gleichen 
Handelsstufe und über vergleichbare Mengen 
nicht festgestellt werden; so ist der Preis gleicher 
Waren heranzuziehen, bei denen. Abweichungen 
in bezug auf die Handelsstufe und die Menge 
oder eines dieser beiden Elemente vorliegen; 
dieser Preis ist hinsichtlich der Unterschiede in 
bezug auf diese Elemente entsprechend zu be
rim tigen. 

{4) Sindd:ieim § 9 Aihs. 1 Z 2 angeführten 
Kosten im Preis gleicher Waren enthalten, so 
ist eine Berichtigung vorzunehmen, wenn diese 
Kosten bei den zu bewertenden Waren gegen
iiber den betreff,enden gleichen Waren wegen 
Unterschieden in der Entfernung oder der Be
förderungs art ,erheblich abweichen. 

(5) Wer1d'en mehrere gleiche Waren zu verschie
denen Preisen festgestellt, ,so ist tderni'edrigste 
dieser Preise Zlut .Ermittlung ,des Zollwertes der 
zu bewertenden Waren heranz,uziehen. _ (3) Bei Vorliegen einer Vel1bundenheit zwischen 

Käufer und Verkäufer ist der Kaufpreis als Zoll-
wert heranZlUZ'iehen, wenn die Vel'btmdenheit iden Gleichartige Waren 
Preis nicht beeinflußt. § 5. (1) Als Zollwert ist der Preis gleichartiger 

(4) Dieser Preis ist bei einem Kaufgeschäft Waren aus einem Kaufgeschäft auf der gleichen 
zwischen verbundenen P,ersonen auch dann anzu- Handelsstufe und über vergleichbare Mengen wie 

die zu bewertenden Waren heranzuziehen, die erkennen, wenn der Abgabepflichtige nachweist, 
daß der erklärte Wert der zu bewertenden Waren zur Ausfuhr in das Zollgebiet verkauft und im 
einem der nachfolgenden, im selben oder annä- selben oder annähernd ,im selben Zeitpunkt wie 
hernd im selben Zeitpunkt ermittelten Preise die zu bewertenden Waren eingeführt wurden. 
oder Werte unter Berücksichtigung, handelsüb-

I 
(2) Die Bestimmungen des ,§ 4 Abs. 2 bis 5 sind 

licher Preisschwankungen entspricht: auch für gleichartige Waren anzuwenden. 

314 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 10

www.parlament.gv.at



:314 :der Beilagen 

'Deduktive' Bewertungsmethode 

'§6. '(1) Werden die zu bewertenden Waren 
oder eingeführte ,gleiche oder gleicharti'ge Waren 
im Zeitpunkt ,der Abgabe der Erklärung zur Er
mittlung ,des Zollwertes oder annähernd in 
diesem Zeitpunkt unverändert im Zollgebiet 

,weiterverkauft, so ist Grundlage für die Ermitt
lung'des Zollwertesder Preis je Einheit, zu .dem 
'tfie vorgenannten Waren in der größten Menge 
insgesamt 'an mit dem Verkäufer im Zollgebiet 
niCht 'verbun'denePersonen weiterverkauft wer
den. ~Hiebei sind ibzuziehen: 

,1.. entweder die .bei Verkäufen im ,Zollgebiet 
,in :xIer Regel bezahlten beziehungsweise 
,vereinbarten Provisionen oder die üblichen 
Zuschläge, für Gewinn und Gemeinkosten für 
,eingeführte Waren derselben Gattung oder 
,Art; 

:2.;di'e . im Zollgebiet., anfallenden ,üblichen Be
'föidenrngs- ,:und V.ersicherungskostensowie 
~'dami t zusammenhängende Kosten; 

;3: die im Zol1gebietarifaUenden' La'de-, Um
lade- und Entladekosten; 

4. die anläßlich der Einfuhr in. das Zollgebiet 
zur Ei.-hebung gelangenden Zölle und son
stigen"Eingangsabgaben. 

(2) Die Bestimmungen desA-bs. 1· sind auch 
anzuwenden, wenn die dortge'nannten Waren 
erst zu einem' späteren Zeitpunkt - jedenfalls 
aber vor Ablauf von ;drei Monaten - ·unver
:änuert im Zollgebiet weiterverkauft· werden. 

('3) .Weiden weder .die ,zu bewertenden Waren 
noch, eingeführte .. gleiche .oder ,gleichartige Waren 
unverändert im Zollgebiet weiterverkauft, so ist 
. über . Antrag .des Abgabepflichtigen. der' Zollwert 
_auf der Grundlage .,des Preises' je Einheit zu er
,mitteln,cZ1ldem die zu bewertenden .Waren nach 
weiterer Be- oder Verarbeitung in der größten 
Meng,e insg,esamt an mit dem Verkäufer im Zol1-
,gebiet, nicht verbundene Personen weiterverkauft 
werden. Hiebei sind die durch die Be- oder Ver
arbeitung' bewirkte Werterhöhun,g und die im 
Abs. 1Z f bis 4 angeführten Abzüg,e zu berüCk
sichtigen. 

, Erredmeter'W ert 

:§.7. (1) ,Als. Z6Hwert ist::einerrechneter 'Wert 
heranz.uziehen, ,der; aus .der· Summe' folgender 
$lemente besteht: . 

'l:die Kosten oder der Wert des Materials, der 
'Herstellung, sowie sonstiger Be- oder Ver
arbeitungen' die bei ~er' Erzeugung der zu 
bewertenden Waren angefallen sind; 

,2 .. ein: Betrag für Gewinn und Gemeinkosten, 
. wle:,er, üblicherw.eise von . Herstellern im . Aus
:f.uhrland 'bei >:&aufgeschäften über Waren 
:derselbenGatt:ung:oder. Art zur Ausfuhr .in 
das Zollgebiet angesetzt wird; 

3,. die' Kosten, oder der WertaUer 'anderen Auf
wendungen: g,emäß §9 Abs~ 1 Z 2. 

(2) (Verfassungs bestimmung) Angaben, die vom 
Hersteller der . Waren zur Ermittlung des errech
neten Wertes gemacht werden, können im Aus
land durch Organe österreichischer Zollbehörden 
mit Zustimmung des Herstellers überprüft wer
eden, vorausgesetzt,:daß ,die Regi,erung des be
troffenen Landes rechtze.inig 'vorher' benachrich
tigt :wurde und .diese.keine Einwendungen 'gegen 
das Prüfungsverfahren erhebt. 

,Schätzung 

,§ '8.: (1) Bei einer'SChätzung ues Zollwertes ge
mäß§ 184 der. Bundesabgabenordnung sind so
weit wie möglith die in den§§ 3 bis 7 ange
führten Bewertungsmaßstäbe. heranzuziehen. 

(2) Zur' Schätzung 'des Zollwertesnach Abs. 1 
dürfen nicht herangez0gen werden: 

1. der. Ausfuhrpreis der Waren für ein drittes 
Land; 

2. der Inlandsmarktpreis von Waren im Aus
'fuhdand; 

'3. der Verkaufspreis ,von 1m Zollgebiet herge-
stellten' Waren; 

4. Mindestzollwerte; 
5. wiUkürliche oder fiktive'W.erte; 
6. ,andere Herste'llungskost:en als jene, die bei 

dem errechneten .Wert für glei'che oder 
gleiCha'rtige . Waren nach § 7 ermittelt wur
den;' 

7. ein Verfahren,. nach -dem: jeweils .der' höhere 
von zwei Alternativwerten j.ls :ZoHwert 
heranzuziehen ist . 

',Kosten und. Leistungen 

.. §' '9. (1) Dem Kaufpr,eis nach ,§ 3 sind - soweit 
darin niCht : bereits enthalten- 'hinzuzurechnen: 

1. folgende Veräüßerungskosten: 
a) Provisionen und Maklerlöhne, ausgenom

men Einkaufsprovisionen, 
b) 'Kosten' für Umschließungen, a'Usgenom

men solche, die nach ihrertarifmäßigen 
BesChaffenheit getrennt von 'der' Ware zu 
verzoHen sind, 

c) Verpackungskosten, IUnd zw,ar ,sowohl 
:Material- als auch Arbeitskosten; 

2. folgende Lieferungskosten, soweit sie bis zum 
übertritt über !die Zollgrenze ,entstanden 
sind: 
a) Kosten der Beförderung und damit zu

sammenhängende Kosten, 
b) Lade-, Umlade- und Entladekosten, 

. c ) Versicherungskosten; 

3. der entsprechend aufgeteilte Wert folgender 
Gegenstände und .Leistungen,die·· ,unmittel-

2 
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4 314 der Beilagen 

bar oder mittelbar vom Käufer unentgelt
'lich oder zu ermäßigten Preisen oder Ent
gelten für ·die Verwendung im Zusammen
hang mit der Herstellung und dem Verkauf 
der zu bewertenden Waren geliefert oder 
erbracht wurden: 

a) die in den zu bewertenden Waren ent
haltenen Materialien, Bestandteile, Teile 
und dergleichen, 

b) die bei der Herstellung der zu bewer
tenden' Waren verwendeten Werkzeuge, 
Matrizen, Gußformen und dergleichen, 

c) die bei der Herstellung der zu bewer
tenden Waren verbrauchten Materialien, 

d) die für die Herstellung der zu bewer
tenden Waren notwendigen Techniken, 
Entwicklungen, Entwürfe, Pläne und 
Skizzen, die außer halb des Zollgebietes 
erarbeitet wurden; 

4. Lizenzgebühren, die der Käufer entweder 
unmittelbar oder mittelbar nach den Be
dingungen des Kaufgeschäftes für die zu 
bewertenden Waren zu zahlen hat. Hiezu ge
hören nicht Zahlungen des Käufers für das 
Recht auf Vervielfältigung der Waren im 
Zollgebiet; 

5. der Wert jeglicher Erlöse aus späteren Wei
terverkäufen, sonstigen überlassungen oder 
Verwendungen der zu bewertenden Waren, 
die unmittelbar oder mittelbar dem Ver
käufer zugute kommen. 

(2) Gemeinsame Kosten verschieden zu tari
fierender Waren einer Sendung sind nach dem 
Wert der einzelnen Waren aufzuteilen. Dasselbe 
gilt' für Kosten gemeinsamer Umschließungen, 
in denen verschieden zu tarifierende Waren ein
geführt werden, soweit diese Umsmließungen 
nicht nach ihrer tarifmäßigen Besmaffenheit ge
trennt von: der Ware zu verzollen sind. 

Währungsumremnung 

§ 10. Zur Ermittlung des Zollwertes herange
zogene Preis- und W,ertangaben in ausländischer 
Währung sind auf Smilling nam dem im Zeit
punkt der Abgabe der Erklärung zur Ermittlung 
des Zollwertes geltenden Kurs umzurechnen, den 
der Bundesminister für Finanzen nach Maßgabe 
des jeweils in österreim geltenden offiziellen 
Kurses für Auslandswährungen bestimmt. 

Erklärung zur Ermittlung des Zoll wertes 

§ 11. (1) Zur Ermittlung des Zollwertes ist 
eine Erklärung abzugeben. Diese Erklärung zur 
Ermit~lung des Zollwertes ist gemeinsam mit der 
nach den zollgesetzlichen Vorschriften für· die 
Verzollung von Waren, einschließlich der Fälle 
von Sammelwarenerklärungen und von Zollab-

rechnungen (Abmeldungen) im Vormerkverkehr, 
abzugebenden Warenerklärung vorzulegen. So
weit zur Vereinfachung. der Abrechnung erforder
lich, ist in der Ausübungsbewilligung für einen 
Vormerkverkehr anzuordnen, daß aUe oder ein
zelne Angaben zur Ermittlung des Zoll wertes be
reits in der Warenerklärung für die Abfertigung 
zum Vormerkverkehr zu machen sind. In einem 
solchen Fall ist es nicht erforderlich, daß die 
in der Warenerklärung gemachten Angaben an
läßlich der Abrechnung in der Erklärung zur 
Ermittlung des Zollwertes wiederholt werden. 

(2) Die Erklärung zur Ermittlung des Zoll
wertes ist schriftlich abzugeben. In Fällen, in 
denen nach den zollgesetzlichen Vorschrift.en die 
Abgabe einer mündlichen Waren erklärung zu
lässig ist, kann auch die Erklärung zur Ermitt
lung des Zollwertes mündlich abgegeben werden. 
Sind jedoch die Angaben für die Ermittlung 
des Zollwertes nicht ausreichend oder bestehen 
Bedenken gegen deren Richtigkeit, so hat das 
Zollamt eine smriftliche Erklärung zur Ermitt
lung des Zollwertes zu verlangen. 

(3) Die Erklärung zur Ermittlung des Zo11-
wertes hat der Käufer im Zollgebiet oder, 
falls kein Kaufgesmäft vorliegt, derWarenemp
fänger abzugeben. 

(4) Tritt ein Eisenbahnunternehmen als Ver
fügungsberechtigter auf und wird die Ware vor 
Erreichen des Bestimmungsortes ohne Vorliegen 
einer schriftlichen Vollmacht beziehungsweise der 
zur Ermittlung des Zollwertes erforderlichen Un
terlagen zur VerzoUung gestellt, so sind die Ein
gangsabgaben auf Grund der von diesem Unter
nehmen abgegebenen Erklärung zur Ermittlung 
des Zollwertes vorläufig festzusetzen. Der in der 
schriftlichen Warenerklärung oder bei mü.iIdlicher 
Warenerklärung im zollamtlichen Abfertigungs
befund genannte Warenempfänger hat für die 
endgültige Festsetzung der Eingangsabgaben eine 
Erklärung zur Ermittlung des Zollwertes abzu
geben, wenn er vom Zollamt hiezu aufgefordert 
wird. 

(5) Die Erklärung zur Ermittlung des Zoll
wertes hat alle Angaben zu enthalten, die nam 
'den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für die 
Ermittlung des Zollwertes erforderlich sind. So
weit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, 
gelten die zollgesetzlimen Vorschriften über die, 
War,enerkläI1U11g si.nngemäß für die Erklärung zur' 
Ermittlung des Zol1wertes. 

(6) Kommt hinsichtlich einer Ware erst nach
träglich hervor, daß sie einem Wertzoll unter
liegt, so hat der Käuf,er beziehungsweise Waren
empfänger über Aufforderung des Zollamtes eine 
Erklärung zur Ermittlung des Zollwertes nach
zureimen. 
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Schlußbestimmungen ten an dessen ·Stelle die entsprechenden Bestim-

§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jän- mungen dieses Bundesgesetzes. 
ner 1981 in Kraft. 

(2) Mit demselben Zeitpunkt tritt das Bun
desgesetz vom 30. März 1955 über die Wert
verzollung (Wertzollgesetz 1955), BGBI. Nr. 60, 
außer Kraft. 

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
gesetzes können bereits von dem seiner Kund
machung folgenden Tag an erlassen werden; sie 
treten jedoch frühestens gleichzeitig mit dem In
krafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft. 

(3) Sofern in bundesgesetzlichen Vorschriften (5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
auf das Wertzollgesetz 1955 verwiesen wird, tre- ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Wertzollgesetz 1980 stellt die spezielle 
Transformation des "übereinkommens zur 
Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens" gemäß Art. 50 
Abs. 2 B-VG dar. 

Die Bestimmungen des § 7 Abs. 2 dieses Bun
desgesetzes sind, wie im Besonderen Teil näher 
dargelegt wird, verfassungs ändernd und bedürfen 
daher der Behandlung gemäß Art. 50 Abs. 3 
B-VG. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art. 10 
Abs. 1 Z 4 B-VG ("öffentliche Abgaben"). 

Die Durchführung dies·es Bunde~gesetzes wiird 
keinen bemerkenswerten zusätzlichen Sach- und 
Personalaufwand erfordern. 

Im Rahmen der multilateralen Handelsver
handlungen des GATT (" Tokio-Runde") wurde 
ua. ein "übereinkommen zmr Dur.chführung des 
Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handels
abkommens" (kurz Zollwert-Kodex genannt) aus
gearbeitet .. Dieses übere~lflkommen wurde für 
österreich durch Dr. Rudolf Willen part, Mini
sterialrat im Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie, am 12. April 1979 para
phiert und am 17. Dezember 1979 unter dem 
Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet. Hin
sichtlich der Ratifikation dieses übereinkommens 
erfolgt eine gesonderte Regierungsvorlage. 

Der Zollwert-Kodex ist im Hinblick auf seine 
Struktur und Rechtssys~ematik für eine unmittel
bare Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbe
reich nicht geeignet. Es wurde daher von der 
Möglichkeit der sogenannten speziellen Trans
fOI1mation gemäß' Art. 50 Abs. 2 B-VG GebrauCh 
gemacht. Die 'Übernahme des materiellen Inhaltes 
des Zollwert-Kodex in den innerstaatlichen 
Rechtsbereich erfolgt .im Weg des Wertzollgeset
zes 1980, das an die Stelle des derzeitigen Wert
zollgesetzes 1955 tritt. 

Das Wertzollgesetz 1955, BGBL Nr. 60, in der 
Fassung der Bundesges,etze BGBI. Nrn. 64/1971 
und 28/1974, durch das die in der Brüssder 
Konvention über den Zollwertvon Waren ent
haltene Begriffsbestimmung des Zollwertes in den 
innerstaatlichen Rechtsbereich übernommen 
wurde, basiert auf dem theoretischen Wertbe
griff des Normalpreises. Dieser Normalpreis wird 
definiert als jener Preis, der für die eingeführte 
Ware im maßgebenden Bewertungszeitpunkt bei 
einem Kaufgeschäft unter den Bedingungen des 
freien Wettbewerbes zwischen einem Käufer und 
einem Verkäufer, die voneinander unabhängig 
sind, erzielbar ist. Der Rechnungspreis ist dann als 
Zollwert anzuerkennen, wenn er den Bedingun
gen des freien Wettbewerbes entspricht und hin
sichtlich seiner Höhe als angemessen angesehen 
werden kann; dies bedeutet, daß der ltechnungs
preis nach den Kriterien des Normalpreises zu 
beurt!eilen ist und letzterer somit eine einheit
liche Bewertungsnorm darstellt. 

Der nunmehr in den innerstaatlichen Rechts
bereich zu übernehmende Zollwert-Kodex des 
GATT sieht hingegen ausschließlich positive 
Wertbegriffe vor, die in einer festgelegten Reihen
folge anzuwenden sind. Im Hinblick auf diesen 
grundsätzlichen Unterschied gegenüber dem 
Brüsseler Bewertungssystem ist zur übernahme 
des Zollwert-Kodex in den innerstaatlichen 
Rechtsbereich die Schaffung eines neuen Wert
zollgesetzes 1980 - und nicht etwa eine bloße 
Novellierung des Wertzollgesetzes 1955 - er
forderlich. 

In wirtschaftlicher Hinsicht wird das neue 
Wertzollgesetz 1980 voraussichtlich keine beson
deren Auswirkungen haben, da der tatsächlich 
bezahlte oder zu zahlende Preis - das ist in der 
Regel der Rechnungspreis -, der nunmehr pri
märes Bewertungskriterium ist, auch nach dem 
Wertzollgesetz 1955 ,in den meisten Fällen als 
Zollwert anerkannt wurde (nämlich immer dann, 
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wenn.keine .Beziehungen zwis01enVerkäufer und 
Käufer vorlagen bzw;.. der Rechnungspreis durch 
allfällige Iderart~ge Beziehungen nicht beeinflußt 
war). In b'ezug auf die Höhe' der Zolleinnahmen 
muß"mit gewissen; jedoch' aller Voraussicht nach 
nur gering·en Einbu·ßen gerechnet werden, da das 
Wertzollgesetz· 1980 - auf Grund der einschlägi
gen Bestimmungen des, Zöllwert-Kodex - die 
Einbezieh.mg gewisser Kostenelemente. in den 
Zollwert eingeführter Waren nicht zuläßt (zB' 
Einkaufsprovisionen und sogenannte "verlagerte 
KostJen" bei Einfuhren durch Alleinvertreter), 
während diese Kosten nach dem Wertzollgesetz 
1955 Zum Zollwert gehören. Hierauf wird im 
Besonderen Teil näher eingegangen. 

Der Vorteil, den die österreichische Wirtschaft 
durch die Annahme des neuen Zollwert-Kodex 
erwartet, liegt vor, allem auf der Exportseite, 
da wichtige Handelspartner Osterreichs durch die 
Annahme des ZoItwert-Kodex verpflichtet wer
den, bisher gegebenenfalls angewendete protek
tionistische oder willkürliche Bewertungsmetho
den für Zollzwecke abzuschaffen; dies trifft bei
spielsweise auf das von den USA in bestimmten 
Fällen bisher angewendete sogenannte "American 
selling price system" (Heranziehung des Ver
kaufsp,reises von im Inland. hergestellten gleichen 
oder gleiChartigen Waren zur Zollwertermittlung. 
eingefühner Waren) zu. 

Die. Schaffung. des Wertzollgesetzes 1980 ver
ursacht. administrative Mehrarbeit.en (Vorberei
tung, neuer Diensunweisuqg,en, Unterrichtung 
der Zollbeamten, erhöhte Inspektionstätigkeit 
usw:). Trotz dieser keineswegs geringen zusätz~ 
lichen. Aufgaben. für die Zollv,erwaltung wird 
durch entsprechende organisatorische. Maßnahmen 
Vorsorge. getroffen werden, mit dem derzeitigen 
Personalstand nach Tunlichkeit:das Auslangen zu 
finden. Das Wertzollgesetz 1980 wird somit, vor
aussic}ttlich keinen bemerkenswerten zusätzlichen 
Sach~ und p.ersonalaufwand .. erfordern; 

Von einer Geg,enüherstellung der Texte des 
WertzolJgesetzes 1955 und, des Wertzollgesetzes 
1980 'wurde iinHinblick auf' dre grundsätzlichen 
Unterschiede zwischen diesen beiden Zollbewer
tung,ssystemen und die dadurch bedingte anders
artig~ Struktur' der vorgenannten Gesetze Ab~ 
stand'genommen; es wird jedoch im Besonderen 
Teil bei einzelnen Bestimmungen auf Analogien 
bzw. bedeutungsvolle Unterschiede gegenüber 
dem WertzoHgesetz 1955 besonders hingewiesen. 

Besonderer Teil 

Zu§;1: 

Diese. an den Anfang gestellte Bestimmung 
enthält, Legaldefinitionen für, bestimmte, in die
sem: B.undesgesetz verwendete Ausdrücke; diese 
Definitionen ,wurden Art .. 15 des ZoIJwert-Kodex 
entnommen .. 

Im Abs. 4 wird:taxativ aufgezählt, unter wel
chen Voraussetzungen Käufer und. Verkäufer als 
miteinander verbunden angesehen. werden. Zum 
Unterschied gegenüber dem § 3 Abs. 2 lit. b des' 
Wertzoll gesetzes 1955, indem als Kriterium für 
das Vorliegen einer geschäftlichen' Verbunden
heit lediglim allgemein "Hap.delsbeziehungen, 
finanzielle oder sonstige Beziehungen" angeführt· 
werden, .. sind die, nunmehrigen Bestimmungen 
wesentlich detaillierter: 

Aus dem Umstand, daß Alleinvertreter und 
Alleinkonzessionäre im Abs. 4 nicht angeführt 
werden, folgt, daß eine bloße Alleinvertretung 
nicht als Verbundenheit zum ausländischen Lie
ferer anzusehen ist. Dies ist ein bemerkenswer
ter' Unterschied gegenüber der Brüsseler Begriffs
besti1l1mung des Zoll wertes und der bisherigen 
Bewertungspraxis auf Grund des Wertzollgeset
zes 1955. Praktisch bedeutet dies,. daß vom Allein
vertreter gegebenenfalls erbrachte Aufwendun
gen im Interesse des ausländischen' Lieferers, wie 
zB für Service- und Garantieleistungen (soge
nannte "verlagerte Kosten") nicht mehr - wie 
bisher - in den Zollwert der eingeführten Ware' 
einzubeziehen s.ind. 

Zu .§,2: 

Abs. 1 entsprimt § 1 Abs. 1 des Wertzon:::· 
gesetzes 1955. 

Die Abs. 2 bis 4 legen die Reihenfolge Hk die 
Anwendung der'.einzelnen, in den folgenden Pa~ 
ragraphen angeführten Bewertungskriterien fest. 
Im Zollwert-Kodex ist bei den Art. 2' bis 7 je
weils einleitend ang,egeben; daß der' betreffende 
Artikel nur angewendet werden, kann, wenn der 
Zollwert nach den vorangegangenen Artikeln 
nicht. ermittelt, werden' kann. 

Abs. 5 stelh:' klar, daß es sich in' jenen Fällen, 
in denen nach anderen' Rechtsvorschriften' der' 
Zollwert als Bemessungsgrundlage für Abgaben
heranzuziehen . oder der Zollwert anzugeben' ist, 
(zß nach, verschiedenen' Marktordnung~regehm-· 
gen, nacl1 dem Umsatzsteuergesetz . 1972' und' 
nach dem Handelsstatistischen' Gesetz 1958), um 
den Zoll wert· im' Sinne des Wertzollgesetzes 1980' 
handelt. 

Zü§3:' 

In di,esem Paragraph, der Art. 1 des ... Zollwert
Kodex nachgebildet. ist, wird' im Abs. 1 der. B'e~ 
griff' "Kimfpreis.der zu bewertenden Waren", der, 
primäres Bewertungskriterium für die ZolIwert
ermittlung ist, definiert. 

Im Abs. 2 sind 'unter den Z.1 bis 4"tax~tiv-idie' 
Voraussetzungen aufgezählt, unter denen, der' 
Kaufpreis· der zu bewertenden', Waren. als· ZoH~· 
wert anzuerkennen ist. Fü'r die: p.raktische: An~ 
wend1:lng .. am ,bedeutendsten' hiev0n ist die unter 
Z 4 angeführte Voraussetzung, daß l der' Käufer: 
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und: der· Verkä.ufer: nicht. miteinander. verbunden 
sein dürfen; .oder, wenn sie miteinander verbun
den sind,. der Kaufpreis durch die Verbundenheit· 
nicht beei:nflußt .. seiri darf; Diese Vorausset,zung 
mußte .. auch· bisher gemäß § 7 Abs. 1 des Wert7 
zoHgesetzes 1955 erfüllt sein; um.denRechnungs
pr-easals ·,zöl1wert: anerkennen zu können. 

W6iterswäre zu ,bemerken, daß im Abs •. 2 Z'1 
unter lit: abis c bestimmte Einschränkungen an
gefülirt sind; die' ,einer Anerkennung des Kauf
preises als Zöllwert nicht entgegenstehen. Am be
deutendsten hievon ist die unter lit. bangeführte. 
Einschränkung, die auf den Alleinvertreter und 
Alleinkonzessionär abstellt. Aus dieser Bestim
mung in Zusammenhang mit § 1 Abs. 4 ergibt 
sicli, daß· ein bloßer Alfeinvertreter als unab
hängiger Käufer gilt und der. von' ihm tatsäch
lich bezahlte odel'< zu zahlende" Preis als ZoH-· 
wert .anzuer kiennen,ist. 

Abs~ 3 stellt klar;" daß; die· bloße Tatsache 
des· Bestehens einer Verbundenheit zwischen 
Käufer und Verkäufer kein ausreichender Grund 
dafiir ist, den Kaufpreis der zu bewertenden 
Waren·· nicht als. ZolhViert heranzuziehen. Hat die· 
Zollbehörde: Zweifel, ob der Kaufpreis als- Zoll
wert' anerkannt' werden kann, so hat sie' zunächst 
die B!eg!eitum~tändedes- Kaufgeschäftes zu unter-· 
suchen; Ergibt diese Untersuchung, daß· durch die' 
Verbundenheit eine Preisbeeinflussung . nicht· vor
lig~, so ist der Kaufprei'S' als Zollwert' heranzu~ 
ziehen. 

vertrag,es, kostenlosen Sendungen usw. der Fall 
ist). 

Bei der Ahwendung,des·Bewertungskriteriums 
des Prei,ses :eingeführter gleicher Waren muß auf' 
die im Art.,,20,Abs.2 BeVC'statuierte Amtsver-· 
schwiegenheit somie die nach § 251! Abs. 1 des Fi
nanzstrafg~etzes .zu.beachtendeWahrung. der Ge7 
heimhilltJUngspflicht Bedacht ,genommen. wel"den. 
Es können somit Festste11ungen von Zollbehörden 
bei anderen Importeuren in. bezug auf den Preis 
eingeführter gleicher Waren nicht ohne. weiteres 
zur. Zollwertermittlung im konkreten Fall her7 
angezogen werden. HiI~gegen ist dies durchaus' 
möglich;, wenn der. Abgabepflichtige. selbst ent
sprechende Unterlagen.vorlegt. ' 

Zufolge Abs: 1. sind zunächst gleiche Waren' 
heranzuziehen, die. auf der gleichen Handelsstufe 
und .. in vergleichba.ren, dh. annähernd'. g!eichen' 
Mengen wie. die, zu" hewertenden Waren, _einge~ 
führt werden. 

Die Bestimmungen des' Abs;' 2 sind der im 
Anhang I zum ZollwerteKodex' enthaltenen Er
läuternden Anmerkung ZU'. Art. 2- Z + nachge
bildet., 

Abs.. 3 steHt auf Fälle ab, in denen gleiche 
Waren eingefi,ihrt werden, bei deqlen Ab:w:ei~ 
chungen in bezug auf die Handelsstufe und die 
Menge oder ,eines dieser beiden Elemente vor
liegen. In solchen Fällen sind 'Berichtigungen vor
zunehmen'in,bezugauf 

1. die Handelsstufe (wenn die Menge gleich 
ist); oder . 

2. die Menge. (w,enndie.Handelsstufe, . .gleich ist);. 
oder 

3. die Handelsstufe und di~ Meng~ (wenn heide. 
abweichen). 

Abs. 4 bietet _dem Abgabepflichtig.en die, Mög~ 
lichkeit, ... durch. Vorlag.e - geeigneter. Unterlagen , 
nachzuweisen, daß der von ihm tatsächlich be~ 
zahlte oder zu zahlende Preis einem der unter 
Z 1 bis 3 taxativ aufgezählten Prei-se oder Werte, 
wie beispielsw.eise dem, von, einem unabhängigen 
Käufer. bezahlten Preis für gleiche oder gleich" 
artig~ . Waren, unt:er Berücksiditigung handels
übliCher Preisschwankungen entspricht. Trifft 
dies zu, so ist gleichfalls der Kaufpreis der zu 
bewertenden Ware als Zollwert anzuerkennen. 

Abs .. 4 sieht eine allfällige Preisberichtigungbei 
.g-ewissen Kostenabweichungen in bezug auf- die 
zu bewertenden Waren' gegenüber den betref~· 
fend~ng-leichen Waren vor. 

, Im' Abs. 5 wird: dargelegt, w.elche Umstände 
bei. dei:'. Durchfü-hrUFl!g. von. Preisvergleichen nach: 
Abs.:, 4 'zu'.berü.ck,sichtigensind .. 

Dies,er Paragraph entspricht Art. 2 des Zoll-
wert-Kodex und ~ sieht ak maßgebendes - Bewer
tungskrit:erium den Preis· gleicher Waren vor." 
Dieses -Bewertungskriterium . ist- dann heranzuzie
hen, wenn 'das: im' §. Y statuierte-pr-,imäre Bewer-· 
tungskriterium des· Kaufpreises' der'zu . bewerten
den Waren nicht angewendet wer-den kann (zB 

Abs. 5 bestimmt, daß bei Feststellung meh
rerer; voneinander' abweichender Preise gleicher. 
Waren, der niedrigste Preis zur Zollwertermitt
lung heranzuziehen ist. 

Zu §'5: 

Dieser Paragraph, der Art. J. des. Zollw,ert
Kodex entspricht, sieht:, als. nächstes'· Bewertungs
kriterium für Fälle,. in denen die' Voraussetzun" 
gen;, für' die. Anwendung: der §§. 3 und 4 nicht 
gegeben sind, den Preis eingeführter. gleichartiger, 
Waren vor. 

weil der tatsächlich bezahlte oder' zu zahlende Da die Modalitäten für die Heranziehung 
Preis, durch eine Verbumlenheitz:wismen Käufer gleichartiger Waren -mit jenen in bezug. auf gleiche 
undVer.k!äufer beeililflußt ist.oder,weil überhaupt: Waren übereinstimmen; bestimmt Abs. 2,.daß:die; 
kein_' Kaufgeschäft. vorliegt;· wie dies etwa bei Bestimmungen- des: § 4 Abs. 2 bis 5 auch für' 
Einfuhren' auf, Gtund, eines Miet- oder' Leasing.~· gleichartige Waren gelten. 
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Zu § 6: 

Dieser Paragraph, der Art. 5 des Zollwert
Kodex entspricht, sieht als nächstes Bewertungs
kriterium (für den Fall, daß die §§ 3, 4 und 5 
nicht anwendbar sind) die Anwendung der so
genannten deduktiven Bewertungsmethode vor 
(dh. es ist vom Weiterverkaufspreis im Zollge~ 
biet auszugehen, wobei bestimmte Abzüge vor
zunehmen sind). 

Abs. 1 stellt auf diejenigen Fälle ab, in denen 
die zu tbewertenden Waren oder eingeführte 
gleiche oder gleichartige Waren unverändert un
mittelbar nach der Einfuhr an unabhängige Käu
fer im Zollgebiet weiterv,erkauft werden. Die 
hiebei vorzunehmenden Abzüge sind unter Z 1 
bis 4 taxativ aufgezählt. Hiebei ist - wie sich 
aus der Erläuternden Anmerkung zu Art. 5 des 
Zollwert-Kodex ergibt - unter dem Begriff 
"Preis je Einheit, zu dem die vorgenannten Wa
ren in der größten Menge insgesamt an mit dem 
Verkäufer im ZoLlgebiet nicht verbundene Per
sonen weiterverkauft werden" jener Preis zu ver
stehen, zu dem die größte Anzahl von Einhei
ten an Personen v,erkauft wird, die mit denjeni
gen Personen nicht verbunden sind, von denen 
sie diese Waren auf der ersten Handelsstufe nach 
der Einfuhr kaufen. 

Unter dem in Z 1 vorkommenden Begriff "Ge
meinkosten" sind - wie gleichfalls in der vor
genannten Erläuternden Anmerkung ausgdührt 
wird - sowohl die direkten als auch die indirek
ten Kosten für den Absatz der eingeführten Wa
ren zu verstehen, wobei der Begriff "Gewinn und 
Gemeinkosten" als Ganzes anzusehen ist. 

Zufolge Abs. 2 ist in gleicher Weise, wie im 
Abs. 1 dargelegt, v-orzu,gehen; wenn die zu bewer
tenden Waren oder ,eingeführte gleiche oder 
gleichartige Waren unverändert nicht unmittel
bar nach der Einfuhr an lJnabhängige Käufer im 
Zollgebiet weiterverkauft werden, sondern erst 
zu einem späteren Zeitpunkt, jedenfalls aber vor 
Ablauf von drei Monaten nach erfolgter Einfuhr. 

Abs. 3 sieht vor, daß in Fällen, in denen die 
in den Abs. 1 und 2 genannten Waren nicht in 
unverändertem Zustand im Zollgebiet weiter
verkauft werden, der Preis je Einheit der zu be
wertenden \'Varen heranzuziehen ist, auch wenn 
dliese erst nach weiterer Be- oder V erarbei 1Jung 
im Zollgebiet weiterverkauft werden, wobei die 
hiedurch bewirkte Werterhöhung und bestimmte 
Abzüge zu berücksichtigen sind. Die Anwendung 
dieser Bewertungsmethode erfolgt ,nur über An
trag des Abgabepflichtigen. 

Zu § 7: 

Di,eser Paragraph, der Art. 6 des Zollwert
Kodex entspricht, sieht als nächstes Bewertungs
kriterium, das im Falle der Nichtanwendbarkeit 
der Bewertungskri1Jerien nach den §§ 3 bis 6 zum 

Zug kommt, die Heranziehung eines errechneten 
\Vertes vor, der von den Produktionskosten der 
eingeführten Waren ausgeht. Diese Bewertungs
methode wird dann angewendet w,erden können, 
wenn Käufer und Verkäufer miteinander ver
bunden sind und der ausländische Hersteller be
reit ist, den österreichischen Zollbehörden die 
erforderlichen Preisberechnungen zur Verfügung 
zu stellen und gegebenenfalls später allenfalls 
notwendig werdende Überprüfungen zu ermög
lichen. Dies kann. durch Organe österreichischer 
Zollbehörden (Abs. 2) oder - sofern mit dem 
betreffenden Staat ein Abkommen über Amts
und Rechtshilf,e besteht - durch ausländische Be
hörden erfolgen. 

Im Abs. 1 werden unter Z 1 bis 3 taxativalle 
jene Elemente al1;gegeben, aus denen sich der 
errechneoe Wert zusammensetZit. 

Die Bestimmungen des Abs. 2 übe~ ,eine all
fällige .Dberprüful1;g von Angaben de,s ausländi
sch,en Herstellers durch Beamte der österren.chi
schen Zot1verwaltung im Ausland sind - ebenso 
w,ie die analogen Bestimmungen des Art. 6 Abs. 2 
des Zollwert-Kodex - verfassungs~ndernd. Aus 
der Usterreichischen Bundesverfassung ergibt sich 
nämlich, daß die ös.uerreichische Staatsgewalt im 
Ausland nicht ausgeübt werden darf, sofern nicht 
ausdriick!ich vlerfassung~gesetz~ich eine Sonder
regelung besteht (vgl. hiezu insbesondere 633 der 
Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Nationalrates, X. GP. und die Gutachten der 
UniverS'it~tsprofessol'en DDr. Alfred V,erdroSs 
und DDr. Robert Wallter. anläßlich der parlamen
tarischen BehandLung des Bunldesverfassungsgle
setzes BGBL NI'. 275/1968). 

Zu § 8: 

Zufolge Art . .7 des Zollwert-Kodex ist in 
Fällen, in denen die bisher genannten Bewer
tungskrlitel1ien nicht angewendet wenden können, 
der Zoll wert "durch zweckmäß~ge Methoden, die 
mit den Grundsätzen und allgemeinen Bestim
mungen dieses Übereinkommens sowie mit Ar
nikel VII des Allgemeinen Abkommens verein
bar sind, sOWlie auf '&1' Grundlage von im Bin
fuhrland verfügbaren Daten zu ermitteln". Die
ser Bestimmung wird durch die im § 8 des Wert
zollgesetzes 1980 vori?iesehene Schätzung des Zoll
wertes (§ 184 BAO) Rechnung getragen. 

Abs. 1 5i,eht· - in Übereinseimmung mit der 
vorzitierten Bestimmung des Zollwert-Kodex 
und der Erläuternden Anmerkung, hiezu - vor, 
daß bei der Sch~t:ZJUng die in den §§ 3 bis 7 an
geführ1Jen Bewertungsmaßstäbe soweit wie mög-
11ch, dh. in flexibler Weise unter ZuLassung ge
Wlisser Toleranzen, heranzuziehen sind. 

Im Abs. 2 wird - analog dem Art. 7 Abs. 2 
des ZoHwer,t-Kodex - angeführt, welche Preise 
und Werte ZlUr Schätzul1;g des Zollwertes nicht 
herangezogen wel1den dürfen. Hiebei darf darauf 
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hinfiewiesen wel'den, daß in Osterre.ich auch nach 
dem Wel'tzollgesetz 1955 kein solcher Pwis OIder 
Wert zut Ermittlung des Zollwertes herangezo
gen wUl'de. 

Zu§ 9: 
Die~er Paragraph entspricht Art. 8 des Zol1-

wert-Kodex. 

Im Ahs. 1 werden unter den Z 1 bis 5 taxativ 
aHe jene Kosten und Leistungen aufgezählt, die 
dem Kaufpreis der zu bewertenden 'Waren (§ 3), 
falls ~ie da.r;in nicht bereits entha1ten Slind, hinzru
genechnet weI'den müssen. 

Die unter Z 1 angeführten Veräußerungskosten 
gehören auf jaden FaU lJum Zollwert der ein
geführten Waren, una;bhäng~g davon, ob sie vor 
oder nach ihrem Eintritt in' das Zollgebiet an
fallen. 

Hingegen sind die unter Z 2 a;ngeführten Llie
ferungskosten llJUr insoweit in den .zollwert der 
zu bewertenden W'aren einzubeziehen, als sie bis 
zum Übertrüt über die Zollgrenze entstanden 
sind. Hiebei wUI'de den Bestimmungen des Art. 8 
Abs. 2 des ZoUwert-Kodex Rechnung getragen, 
denenzufo1ge d~e Vertra,gsparteien verpfliichtet 
sinid, eine gesetzli'che Regelung darürber zu tr·effen, 
ob die einzelnen in d~esem Absatz angeführten 
Kosten ganz oder teilweise in Iden Zollwert der 
eingeführten Waren einzUIbeziehen sind. Die 
gewählte Regelung in bezug auf die Liefe
rungskosten (Einbeziehung ausländis.cher Lie
ferungskosten in den Zollwert) bedeutet, 
daß Osterreich ebenso wie ·die EWG 
und aller Voraussicht nach auch die 
anderen bisherigen Mitgliedstaaten der Brüsseler 
Wertkonventlion - sein Bewertungssystem für 
Zohlzwecke weiterhin auf eif-Basis abstellt; hin
gt'igen weI'den d~ejell'igen Staaten, wie zB d~e USA 
und KanaJda, deren Bewertungssysteme bisher atuf 
fob-Ba~is erstellt waren (keine Einbeziehung aus
ländischer Lieferungskosten in den Zollwert), die
se Grundlage weiterhin beibehalten. Im übrigen 
wäre d~e W,ahl zWlischen einer cif- und fob-Bas.is 
auch nach der Brüsseler Wertkonventionaruf 
Grund einer Ratsempfehlung vom 11. Juni 1974 
möglich gewesen. 

Bei der anteilsmäßigen Aufteilung der unter 
Z 3 angeführ.ten Wer·te von Gegenständen und 
Leistungen, die vom inländischen Käufer dem 
auslänldis.chen HensteJler unentgeltlich oder zu 
ermäßigten Preisen oder Entgelten zur Produk
tion der betI'efflenden Waren zur Verfüg'llng ge
stellt weIlden, sind sowohl der Wert des Gegen
standes seLbst, als auch die Art und Weise, wie 
dieser Wert aruf die eingeführten Waren afuf.getcilt 
wird, zu berück~ichlligen. 

Die unter Z 4 angeführten Lizenzgebühren 
umf,assen ua. Z.ahlungen für IPiatente, W'aren
zeichen und Urheberrechte. Hingegen werden 
ZahLungen ·des Käufers für das Recht auf Verviel-

fältigung eingeführter Waren im Zollgebiet nicht 
in den ZoLDwert einbezogen. Dies entspricht der 
bishe6g'cn Bewertungspraxis nach dem Wertzoll
gesetz 1955. 

Am.ch die unter Z 5 st;Jjlll.l'ierte Einbez,iehung des 
Wertes jeglicher Erlöse aus späteren Weiter
verkäuf.en u. dgl. der zu bewertenden Waren, die 
dem ausländiischen Verkäufer unmittelbar oder 
mittelbar zu,gute kommen, in den Zohlwert der 
eingeführten Waren, entspricht der bisherigen 
VorgangJsweise. 

Die im Abs. 2 enthailtene Regelung über d:ie 
Auf teilung gemeinsamer Kosten verschlieden zu 
tanifierender Waren entspI'icht § 4 Abs. 4 Wert
zol1gesetz 1955. 

Zu § 10: 
Diese Bestimmung wUl1de unter Bedachtnahme 

auf Art. 9 des ZoI11wert-Kodex dem § 9 des Wert
zollgesetlJes 1955 nachgebildet. ALs entbehrlich 
weggelassen W'UI1den die bisherigen Ausführungen 
in bezug auf die Heranziehung von Gold :wr 
Währungsumrechnung, die Zulassun.g von Ab
weichungen bis zu 15 vH sow.ie ;d~e Behandlung 
m ul ti pIer WährungJskurse. 

Die praktl1sme Vorgangsweise ist. die gleiche 
wie bisher nach dem Wertzollgesetz 1955. Der 
Bundesminister für Finanzen setzt, zumirocLest zu 
Beginn jeden Kalendermonates, für alte Währun
gen, die für den kommerZ/iellen Warenverkehr 
von Bedeutung sind, Zollwertkurse. flest (derzeit 
für 18 Währungen). Für alle jene Währungen, 
für die kein Zo1lwertkurs f.estgesetzt wurde, ist 
der gleichfalls vom Bundesminister für Finanzen 
fesr;gesetzte Kassenwert (derzmt für I'und 
100 Währungen) heranzuziehen. Um eine allzu 
häufige Knderung der ZoHwertkurse und Kassen
wert'e zu vermeiden, werden ger.ingfügige Ab
weichUl1!g.en ,diieser Kurse g~genüber den offiziellen 
DevisenmLttelkursen toleriert (bei den Zollwert
kursen in der Regel ein ProlJent, bei den Kassen
werten bis lJU fünf Prozent). 

Zu § 11: 
Diese Bestimmungen sind den §§ 10 und 11 

des WertzoBge.setzes 1955 nachgebildet, wobei je
doch' einige bemerroensw,erte Vereinfachungen 
vorgenommen wurden. 

Nach der n'Unmehr1~gen Formulierung des 
Abs. 1 ist es bei der Abf.ertigung von Waren 
zum Vormerkverkehr ni.cht mehr erforderlich, 
bereits bei der Abferti@UJng eine Erklärung zur 
Ermittlung des Zo1liwertes - im folgenden kurz 
Zollwerterklärung genannt - abzugeben, son
dern erst bei der ZoUabrechllJUng (Abme~dung). 
Dies jst eine wesentliiche Vereinfachung, da es 
bei Vormerkverkehren in einer erheb1ichen An
zahl von Fällen zu keiner Zol1abrechnung kommt 
(weil die Waren wieder in das AusLand lJurück
gehen) und in diesen Fällen somit eine ZoUwert
erklärung entbehrlich ist. Im übr~gen ist - wie 
bisher -'- vorgesehen, daß in der Ausübungs-
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10 ,314; der Beila.gen 

beW1ill~gun:gfür .'einen Vormerkverkehr:am.geovd- Abs.:5 wurde :dem:§ .11 A:bs.1 :desWertwll
.net ·wer.den kann, daß· rue .. entsprechenden . Anga- :!gesetzes 1955nachgel;Xi1det,· wobei;.a:ychhver ,Yer
_ben berei,ts,in 'derWarenerklärung zumachen einfa.chung,envongenomrnen ;w:;ur;den (zB ledig,-
Slind. In einem solchen Fall ist es ni.cht :erforoer- lich genereller Hinweis aruf die sinngemäße An
lich,die inner Warenerklärungher,eitsgemachten wendung der zollgesetz1ichen Vorschriften .über 
Ang<lIhen.in der, bei der Abrechnung. vorzulegen - die Wa!1enerklärung und Wegfal1 des Ahs. 2 der 

,den,Zol1werterklärung.zu wvederholen. v0rzi6er~enBestimmung,' da die'VerptlichtU/llg 

,Die im Abs. '2 statuierte gr,undsätzl~che ·v.er
:pHichtung zurA:bgabe einer schriftlichen Zol1-
,werterkläpung entsp!1ichtderbishenigen' Regdung 
im § 10 Abs. 3 des Wertzollgesetzes 1955. 'Ein 
,wesentLi.cher, Untepschied besteht jedoch hhnSiicht

zur Vortage der erforderLichen Unterlagen 'bereits 
in der BAO statuiert ist). 

Abs.· 6 ,entspricht' § 10'Abs.1, letzter ~Satz, des 
Wertzollgesetzes 1955. 

,Lich der mündlich!en ZdHwerterklärung. Wäh- Zu § 12: 
. rend bisher eine Vempdnungsermächcigung ,für 
den Bundesminister für Finanzen vorgesehen. war 
- und e1'st ,in der V.erordnung die einzelnen. An
wetlidungsf~le für die Abgabe einer mündlichen 
Zot~wertetklärung angeflihrt waren· - ist nun
mehr generell, die AbgaJbe einer ,mündliChen Zo11-

Da.s im Abs. 1 vor~esehene'InkraJttreten .des 
W er'tzol~gesetzes '1980 mü t 1. 'jänner 1981, trägt 
dem Umstand Rechnung, daß der von österrei,ch 
angenommene Zoll wert-KodexgleichfaHs ni,it 
1. Jänner 1981 international wirksam w.ird. 

werterklä1"ung in, allen ,Fällen ,zulässig, in denen Abs. 2" bestimmt konsequemerweis,e, daß. mit 
nach den zo]~gesetzLichen VOl'schpiften dieWa1"en- demseihen Zeitpu.nkt das WertzOllgesetz 1955 
erklärung mündLiCh. abgegeben wenden kann. Nur a.ußer Kraft tritt. 
wenn . diie . Angaben für' diie . Zollwervermittlung, " . . , 
ni.cht ausreichen oder gegen deven'Richtigkeit be- Durch' dle Bestllmmung· des ~Abs. 3Wl!1d 'ver· 
gründete Bedenken bestehen, hat aas Zollamt die 'mi'eden, daß ~naHenF:i'1len, in 'denen in mderen 
A;~lgabe einer sehrifdimen Zollwerterklärung zu Bundesgesetzen dias 'WertzpHgesetz.1955iitiert 
. vevlangen. wir,d, das bet1"effende 'Bundes~esetz . geändert 'wer-

Ab b' I' b den muß. 
nI s.3 " esnmmt - ana 'Qg wie § 10 A s. 4 

des Wertzol~gesetzes 1955 - daß die Zollwert- Von der naCh Abs. 4 vorgesehenen Ermächti-
,.erklärung vom. Käufer,'oderWarenempfänger ab- gung zur Erlassung von .Verol'dm1nlgen . ber~i~s 
zugeben,:iJSt. Der zweite :Satz der. vorz.iuierten, ß.e- vor Inkl'afttreten des Wertzollgesetzes 1980Wllr'O 
stümmu~g des Wertzollgesetzes .' 1955 üher· die: . in b~zug auf ein. Fl,euesErkläl'UngsforImllar. zur 
Bevollmächtigung konnte ,als· entbehl'lich wegge- .Errruml'llI1!g des Zollwertes GebF,auCh'gemaCht 

Jassen wevden, wel~l eine entsprechende ,generelle wevd:en. 
Regelung hereits in der BAO (§§ 83 und 84) ent- Die. im Abs. 5 .. statuierte AHe:inkompetenz :des 
halten ist'Bundesministers . für' Finanzen zur 'Vo1lziero:Uln.g 

,Die Besr.rmmungen des Abs. '4.über die Unter- des WertZö~lgesetz,es;198.0 ergibcsich aus:der,An
wegsverzoUungen der :EiJsenbahn 'entsprechen lage zu§ 2, Teil 2 Abschn. 'D·Z 2:des-Bundes-
.§ 10 'Ahs . .s,des·Wler:tx6tUgeset2Jes·1955. 'ministeriengese:tzes'l9Z3, 'BGBl. Nr. 389. 
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